
Das Teilprojekt "Ausbildungscoaching für junge Flüchtlinge" ist Teilprojekt des IvAF-Projektverbundes APP: Arbeit – Potenziale – Perspektiven für Flüchtlinge

Das Projekt „APP: Arbeit – Potenziale – Perspektiven für Flüchtlinge“ wird im Rahmen der ESF-Integrationsrichtlinie Bund mit dem Handlungsschwerpunkt 

Integration von Asylbewerber/-innen und Flüchtlingen (IvAF) durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert. 

Ein Angebot von:

Unterstützt und gefördert durch:

Ausbildungscoaching
für junge Geflüchtete und 
Neuzugewanderte
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1. Aufenthaltsstatus und Ausbildung, Arbeit, Praktika

Ausbildung Arbeit Praktikum

Duldung 
allgemeines 

Arbeitsverbot möglich 

(fehlende Mitwirkung 
bei Identitätsklärung,

Vorwurf des 

„Sozialbetrugs“)

Wenn Ausbildungsvertrag vorliegt 

nach 3 Monaten Anspruch auf 

Ausbildungsduldung, außer: 

- Bei Unterbringung in EAE

- Bei schweren Straftaten
- Wenn aufenthaltsbeendende 

Maßnahmen eingeleitet wurden

� Aber: Schulische Ausbildung 

ohne Erlaubnis möglich

In ersten 15 Monaten teilweise 

Vorrangprüfung (in vielen Regionen 

ausgesetzt) / in ersten 48 Monaten 

Prüfung der 

Beschäftigungsbedingungen durch 
Arbeitsagentur (ZAV), besondere 

Regeln für Zeitarbeit.

Wie Arbeit! 

Aber Ausnahmen für 

Schulpraktika, 

Praktika in 

Maßnahmen etc.

Gestattung/ 

Duldung +„sicheres 

Herkunftsland“

Duldung: Erlaubnis nicht möglich, wenn ein nach 31.08.15 gestellter Asylantrag abgelehnt wurde! 

Gestattung: Erlaubnis nicht möglich, wenn ein Asylantrag nach dem 31.08.2015 gestellt wurde!

� Aber in der Praxis teils andere Entscheidungen, immer nachfragen!

Gestattung
kein allgemeines

Arbeitsverbot möglich, 

keine Pflicht zur 
Identitätsklärung!

nach 3 Monaten Erlaubnis durch 

Ausländerbehörde möglich, außer 

in EAE

� Schulische Ausbildung ohne 

Erlaubnis möglich

Wie Ausbildung, aber in ersten 15 

Monaten Vorrangprüfung (in vielen 

Regionen ausgesetzt) / in ersten 48 

Monaten Prüfung von Lohn etc. 

durch Arbeitsagentur (ZAV) 
besondere Regeln für Zeitarbeit.

Wie Arbeit! 

Aber Ausnahmen für 

Schulpraktika, 

Praktika in 

Maßnahmen etc.

Aufenthalts-

erlaubnis

Beschäftigung (= abhängige Beschäftigung) bis auf wenige Ausnahmen immer möglich

Erwerbstätigkeit (= auch Selbstständigkeit) nicht immer / erst auf Antrag
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MAT MAG

• Dauer: max. 12 Wochen
• Förderung: Zuweisung durch 

Vergabemaßnahme oder AVGS

• Dauer: max. 6 Wochen
• Förderung: Zuweisung an einen 

konkreten (namentlich bestimmten) 
Arbeitgeber

• Teilnehmer kann mehrmals an einer 
MAG teilnehmen � aber: 
unterschiedliche Arbeitgeber
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4. Mit welchem Status Anspruch auf was?

Zugang zu Fördermöglichkeiten sehr komplex, genaueres z.B. unter www.einwanderer.net

BAB
(Berufs-
ausbildungs-

beihilfe) und 

BAFöG

abH
(aus-
bildungs-

beglei-

tende

Hilfen)

BvB
(Berufs-
vor-

bereitende 

Bildungs-

maßnahme)

AsA
(Assistierte 
Aus-

bildung)

BaE
(außer-
betriebliche

Aus-

bildung)

SGB II
(aufstocken-
de Leist. für 

Miete und 

Heizung)

Kinder-

geld
(für 

Vollwaisen
bzw. allein-

stehende 

Kinder)

Gestattung

„Top 5“

BAB: Nach 15 

Monaten (§132 SGB 

III)

Nach drei 

Monaten

Nach drei 

Monaten + 

gute 

Sprach-

kenntnissen

Nach drei 

Monaten

Nach 5 

Jahren und 

Erwerbs-

tätigkeit 

(oder in 
letzten 6 

Jahren 3 

Jahre 

Aufenthalt 

der Eltern 
und 

Erwerbs-

tätigkeit)

Kein Zugang Kein Zugang

BAFöG: Kein 

Zugang

Gestattung, 

nicht „Top 

5“

BAB: Nach 5 Jahren 

und Erwerbstätigkeit

Nach 5 Jahren und Erwerbstätigkeit (oder 

in letzten 6 Jahren 3 Jahre Aufenthalt und 

Erwerbstätigkeit der Eltern) 

BAFöG: Kein 

Zugang

Duldung Nach 15 Monaten (bei 

BvB: 6 Jahren…)

Nach 12 

Monaten

Nach 6 

Jahren

Nach 15 

(Phase I) 

Bzw. 12 

Monaten 

(Phase II)
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Ausbildung: Rechtskreiswechsel, Förderlücken…

Ausbildung: 

Förderlücken!

Ausbildung: 

Förderlücken!
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Weitere Informationen

- b-umf.de � Stellungahmen zu geplanten Gesetzesänderungen , Arbeitshilfen, Checklisten… 
Sehr wichtig! ☺

- einwanderer.net � laufend aktualisierte Übersichten und Arbeitshilfen zu Arbeitserlaubnis, 
Ausbildungsförderung etc

- http://www.der-paritaetische.de/publikationen/migration-und-flucht/
� u.a. Arbeitshilfen: - „Der Zugang zur Berufsausbildung und zu den 
Leistungen der Ausbildungsförderung für junge Flüchtlinge…“, 
- Die Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 S. 4 ff AufenthG: Praxistipps und 
Hintergründe“
- „Sicherung des Lebensunterhalts während einer Ausbildung für junge Menschen 
mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung“, 
- „Soziale Rechte für Flüchtlinge“

Tipps: - Viele Informationen im Internet sind veraltet, oder es werden geplante Änderungen in 
„vorauseilendem Gehorsam“ vorweg genommen!
- Fehlentscheidungen kommen leider oft vor, deshalb Ablehnungen genau prüfen, zweite Meinung 
einholen, ggf. Anwalt hinzuziehen!
- Bei Ablehnungen einen schriftlichen, rechtsmittelfähigen Bescheid verlangen! Oft werden Leistungen 
ohne entsprechenden Bescheid „stillschweigend“ eingestellt oder Anträge nur mündlich abgelehnt!



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

GrünBau gGmbH
Ausbildungscoaching für junge Geflüchtete und Neuzugewanderte
Arnoldstraße 4
44147 Dortmund

Tel: 0231 / 288637-19 und -17
Fax: 0231 / 288637-21
Mail: ausbildungscoaching@gruenbau-dortmund.de

Internet: http://www.gruenbau-dortmund.de/
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